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Einführung und Einordnung1.
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ESG-Berichterstattung im Konzern-Lagebericht von Nicht-Finanzunternehmen:

Status Quo und Entwicklungen

Einführung und Einordnung

GROSSE 
KAPITALMARKTORIENTIERTE 

UNTERNEHMEN

NICHTFINANZIELLE 
ERKLÄRUNG (NFE)

FINANZMARKTTEILNEHMER

ZIVILGESELLSCHAFT

Kapitalmarktorientiert

Groß und Ø500 Arbeitnehmer

Erfüllung der Voraussetzungen des § 267 Abs. 3 Satz 1

Angaben u.a. zu:

Geschäftsmodell

Mindestens Umweltbelange, Arbeitnehmerbelange, Sozialbelange, Achtung der 
Menschenrechte, Bekämpfung von Korruption und Bestechung

Verfolgte Konzepte, Due Diligence (DD)-Prozesse

Wesentliche Risiken, die mit der eigenen Geschäftstätigkeit verbunden sind

Wesentliche Risiken, die mit den Geschäftsbeziehungen des Unternehmens verbunden sind
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ESG-Berichterstattung im Konzern-Lagebericht von Nicht-Finanzunternehmen:

Status Quo und Entwicklungen

FINANZMARKTTEILNEHMER
ZIVILGESELLSCHAFT, 

STAKEHOLDER

GROSSE UND

KAPITALMARKTORIENTIERTE 

UNTERNEHMEN

FINANZMARKTTEILNEHMER

CSRD
Verlässlichkeit  und 

Vergleichbarkeit von 

Nachhaltigkeitsinformationen

EU-TAXONOMIE
Klassifizierung der Wirtschaftsaktivitäten des 

Unternehmens im Hinblick auf deren 

Nachhaltigkeit

SFDR
Transparenz über die 

Nachhaltigkeit von 

Finanzprodukten 

Einführung und Einordnung
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KÜNFTIGE BERICHTSERFORDERNISSE
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ESG-Berichterstattung im Konzern-Lagebericht von Nicht-Finanzunternehmen:

Status Quo und Entwicklungen

Einführung und Einordnung

BILANZ

GUV

ANHANG

KONZERN-/LAGEBERICHT

NACHHALTIGKEITSBERICHT 
GEMÄß CSRD (statt NFE)

ART. 8 EU-TAXONOMIE

KÜNFTIGE BERICHTSERFORDERNISSE

GJ 2024 ff.

GJ 2021 ff.

Wirtschaftsbericht

Prognose-/Chancen/-Risikobericht

Risikobericht über 
Finanzinstrumente

Internes Kontroll-/ Risiko-
managementsystem bezogen auf 

Rechnungslegungsprozess

Grundlagen des Unternehmens

Nachtragsbericht

Übernahmerelevante Angaben

Vergütungsbericht

Erklärung zur Unternehmensführung

Versicherung der gesetzlichen 
Vertreter

Nichtfinanzielle Erklärung (NfE)

KONZERN-/ 

JAHRESAB-

SCHLUSS

…



CSRD2.



CSRD

Überblick

2.

2.1
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AKTUELLER STAND
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ESG-Berichterstattung im Konzern-Lagebericht von Nicht-Finanzunternehmen:

Status Quo und Entwicklungen

21.04.21 21.06.22 10.11.22 2023 2024 2025 2026 202828.11.22

Verabschiedung 

durch das 

Parlament

Politische 

Einigung der 

CSRD (Trilog)

Umsetzung 

in nationales 

Gesetz

EU-Kommission 

veröffentlicht 

Entwurf CSRD

Annahme durch  

Europäischen 

Rat

UN, die bereits unter 

die NFRD fallen

(Bericht für GJ 2024)

Große UN, die nicht  

unter die NFRD fallen

(Bericht für GF 2025)

Kapitalmarktorientierte 

KMU

(Bericht für GJ 2026)

Drittstaaten-

regelungen

Die CSRD 

▪ muss nach Beschlussfassung durch EU-Rat und -Parlament im 

Amtsblatt der EU veröffentlicht werden;

▪ tritt 20 Tage nach der Veröffentlichung im EU-Amtsblatt in Kraft

▪ muss spätestens 18 Monate nach dem Inkrafttreten in nationales 

Recht überführt werden.

CSRD
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ÜBERBLICK
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ESG-Berichterstattung im Konzern-Lagebericht von Nicht-Finanzunternehmen:

Status Quo und Entwicklungen

CSRD
CORPORATE SUSTAINABILITY 

REPORTING DIRECTIVE

→Grundlegendes Update der 
bisherigen Non-Financial 

Reporting Directive (NFRD)
BERICHTERSTATTUNG 

• Platzierung im Lagebericht 

• nach ESRS (European Sustainability Reporting Standards)

ESEF (EU-einheitliches elektronisches Berichtsformat)

VEREINHEITLICHUNG

ANWENDERKREIS

PRÜFUNGSPFLICHT (extern)

INHALTLICHE ANFORDERUNGEN

Detailliertere, umfangreichere Meldepflichten

Doppelte Wesentlichkeit

Einheitliches Rahmenkonzept (ESRS)

AUSWEITUNG

CSRD



CSRD

Anwenderkreis

2.

2.2
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*Opt-Out: Möglichkeit zur Verschiebung der Erstanwendung auf das Geschäftsjahr ab dem 1. Januar 2028

ANWENDERKREIS & ZEITPUNKT
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ESG-Berichterstattung im Konzern-Lagebericht von Nicht-Finanzunternehmen:

Status Quo und Entwicklungen

01. JANUAR 2024

NFRD-pflichtige Unternehmen und Konzerne

Unternehmen von öffentlichem Interesse (Public Interest 

Entity; PIE), die bereits der NFRD unterliegen:

▪ sind kapitalmarktorientiert

▪ haben im Jahresdurchschnitt > 500 MA 

und erfüllen mindestens ein anderes Größenmerkmal 

gem. § 267 HGB (siehe unten GJ 2025).

Mutterunternehmen von öffentlichem Interesse (PIE), die 

bereits der NFRD unterliegen:

▪ sind kapitalmarktorientiert

▪ Gruppe hat im Jahresdurchschnitt > 500 MA und erfüllt 

mindestens ein anderes Größenmerkmal gem. § 293 HGB 

(siehe unten GJ 2025).

01. JANUAR 2025

Unternehmen, die haftungsbeschränkt sind und dem 

Größenkriterium „groß“ zugeordnet werden (Erfüllung von 

mindestens zwei der Größenmerkmale gem. § 267 HGB):

▪ im Jahresdurchschnitt > 250 MA

▪ Bilanzsumme > 20 Mio. EUR

▪ Umsatzerlöse > 40 Mio. EUR

Mutterunternehmen, die haftungsbeschränkt sind und 

deren Gruppe das Größenkriterium „groß“ zugeordnet wird

(Erfüllung von mindestens zwei der Größenmerkmale 

gem. § 293 HGB):

▪ im Jahresdurchschnitt > 250 MA

▪ Bilanzsumme > 24 Mio. EUR

▪ Umsatzerlöse > 48 Mio. EUR

01. JANUAR 2026

Kapitalmarktorientierte KMU (mit „Opt-Out“ Möglichkeit*)

Kleine und nicht-komplexe Kreditinstitute

Firmeneigene Versicherungsunternehmen

01. JANUAR 2028 Drittstaatenregelungen

BERICHTERSTATTUNGSPFLICHT
für die am oder nach dem Stichtag beginnenden Geschäftsjahre

CSRD
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ESG-Berichterstattung im Konzern-Lagebericht von Nicht-Finanzunternehmen:

Status Quo und Entwicklungen

01. JANUAR 2024
Große kapitalmarktorientierte Unternehmen und Konzerne, die 

bereits der NFRD unterliegen

01. JANUAR 2025
Unternehmen, die haftungsbeschränkt sind und dem 

Größenkriterium „groß“ zugeordnet werden

01. JANUAR 2026 Kapitalmarktorientierte KMU*

01. JANUAR 2028 Drittstaatenregelungen

ACHTUNG:

Anwenderkreis erfasst ebenfalls Gesellschaften die

WIE große Kapitalgesellschaften Rechnung legen,

unabhängig von den Größenkriterien des §§ 267, 293

HGB

BERICHTERSTATTUNGSPFLICHT
für die am oder nach dem Stichtag beginnenden Geschäftsjahre

CSRD
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EXEMPLARISCHE ÜBERSICHT GRUPPENWEITER BERICHTSPFLICHTEN

Seite 15

MU 
großes Unternehmen

„große Gruppe“

MU TK 2

großes PIE > 500 MA; 

„große Gruppe“

MU TK 1

„große Gruppe“
Großes Unternehmen 

MU TK 3

(großes Unternehmen)

…

…

… …

…

Berichtpflichten 

ab 01. Januar 2024 nach CSRD

(unterliegt aktuell bereits NFRD)

▪ Einzelbericht (PIE)

▪ Konzernbericht (PIE als Mutterunternehmen (MU))

Keine Befreiungsmöglichkeiten

Berichtpflichten

ab 01. Januar 2025 nach CSRD

(ausgeweitete Berichtspflicht)

▪ Einzelbericht

− Großes Unternehmen

▪ Konzernbericht

− Großer Konzern

Befreiungsmöglichkeiten (siehe untern)

Befreiungsmöglichkeiten 

nach CSRD

▪ Befreiungsmöglichkeit, wenn Tochterunternehmen (TU) 

bzw. Teilkonzern (TK) in einen Konzernlagebericht 

einbezogen wird, der vollumfänglich nach den ESRS (oder 

gleichwertigen Standards) erstellt wurde („Konzernprivileg“)

▪ Achtung: Keine Befreiung möglich, wenn das TU bzw. TK 

kapitalmarktorientiert ist (Änderung ggü. NFRD)

▪ Achtung: Keine Befreiung möglich für assoziierte 

Unternehmen (analog zur NFRD)

CSRD

großes PIE > 500 MA
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RELEVANZ DER CSRD FÜR NICHT BERICHTSPFLICHTIGE UNTERNEHMEN 
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ESG-Berichterstattung im Konzern-Lagebericht von Nicht-Finanzunternehmen:

Status Quo und Entwicklungen

▪ Berichtspflichtige Unternehmen müssen

Angaben entlang der Lieferkette (CSRD)

und über Finanzflüsse (SFDR) machen

▪ Risiko seitens KMU durch Nichterstellung

eines freiwilligen Nachhaltigkeitsberichts,

Probleme bei Finanzierungen und

Versicherungsschutz zu bekommen

→ Somit indirekte Verpflichtung zur

Informationsbeschaffung der CSRD

sowie SFDR

KMU (nicht börsennotiert)

NICHT BERICHTSPFLICHTIG

CSRD

BERICHTSPFLICHTIGE 

BANK/ VERSICHERUNG

NICHT BERICHTS-

PFLICHTIGES KMU

BERICHTSPFLICHTIGES 

UNTERNEHMEN

F
I
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CSRD SFDR
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ESG-Berichterstattung im Konzern-Lagebericht von Nicht-Finanzunternehmen:

Status Quo und Entwicklungen

CSRD

BERICHTERSTATTUNG 

• Platzierung im Lagebericht 

• nach ESRS (European Sustainability Reporting Standards)

ESEF (EU-einheitliches elektronisches Berichtsformat)

VEREINHEITLICHUNG

ANWENDERKREIS

PRÜFUNGSPFLICHT (extern)

INHALTLICHE ANFORDERUNGEN

Detailliertere, umfangreichere Meldepflichten

Doppelte Wesentlichkeit

Einheitliches Rahmenkonzept (ESRS)

AUSWEITUNG

CSRD

CORPORATE SUSTAINABILITY 

REPORTING DIRECTIVE

→Grundlegendes Update der 
bisherigen Non-Financial 

Reporting Directive (NFRD)
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ESG-Berichterstattung im Konzern-Lagebericht von Nicht-Finanzunternehmen:

Status Quo und Entwicklungen

NFRD CSRD

WELCHE UNTERNEHMEN SIND 

AB WANN BETROFFEN?

2018: Große Mutter-/Unternehmen (> 500 

Mitarbeiter) von öffentlichem Interesse 

(kapitalmarktorientierte Unternehmen, Banken und 

Versicherungen)

2024: Mutter-/Unternehmen, die bereits der NFRD unterliegen

2025: große haftungsbeschränkte Unternehmen gem. §§ 267, 293 HGB

2026: Kapitalmarktorientierte KMU (mit „Opt-Out“ Möglichkeit*), Kleine und 

nicht-komplexe Kreditinstitute, Firmeneigene 

Versicherungsunternehmen

2028: Nicht-EU-Unternehmen mit > 150 Mio. EUR Umsatz innerhalb der EU, 

EU-Niederlassungen oder EU-Tochterunternehmen

WIE VIELE UNTERNEHMEN SIND 

IN DEUTSCHLAND BETROFFEN?
Ca. 500 Ca. 15.000 (mit öffentlichen Unternehmen >30.000)

WELCHEN UMFANG HABEN DIE 

MELDEPFLICHTEN?

Unternehmen sollen – sofern wesentlich –

mindestens berichten über:

▪ Umweltschutz

▪ Soziale Verantwortung und Umgang mit 

Mitarbeitern

▪ Anti-Korruption und Bestechung

▪ Diversität in Unternehmensvorständen

Zusätzliche Berichtspflichten:

▪ Doppelte Wesentlichkeit

▪ Weitere zukunftsgerichtete Informationen, einschließlich Zielvorgaben und 

Fortschritte

▪ Informationen zu immateriellen Vermögenswerten

▪ Weitere Standardisierung durch ESRS

RAHMENWERK
Keine Vorgaben 

(GRI oder DNK oder …)
Europäische Berichtsstandards (ESRS)

WO UND WIE SOLL DER 

NACHHALTIGKEITSBERICHT 

VERÖFFENTLICHT WERDEN?

Eigener Abschnitt oder integrierte Berichterstattung 

im Lagebericht oder gesonderter nichtfinanzieller 

Bericht

Ausschließlich im Lagebericht nach ESEF 

(EU-einheitliches elektronisches Berichtsformat)

EXTERNE PRÜFUNGSPFLICHT

Nein (Nur formelle Prüfung des Abschlussprüfers, 

ob die NfE offengelegt wurde; ABER: Pflicht zur 

Offenlegung des Urteils einer freiwilligen Prüfung)

Verpflichtende externe Prüfung

(zunächst mit begrenzter Sicherheit, später mit hinreichender Sicherheit nach 

Verabschiedung entsprechender Prüfungsstandards)

CSRD
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ÜBERBLICK ÜBER ZU BERICHTENDE INHALTE
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ESG-Berichterstattung im Konzern-Lagebericht von Nicht-Finanzunternehmen:

Status Quo und Entwicklungen

BESCHREIBUNG VON:

▪ Geschäftsmodell und Strategie

▪ Nachhaltigkeitsziele und deren Fortschritte

▪ Rolle der Verwaltungs-, Geschäftsführungs- und Aufsichtsorgane

▪ Unternehmensrichtlinien

▪ Due-Diligence-Verfahren

▪ Umgang mit den wichtigsten Risiken und 

Abhängigkeiten des Unternehmens

▪ Wichtigste nachteilige Auswirkungen im Zusammenhang mit der 

Wertschöpfungskette des Unternehmens und 

▪ alle ergriffenen Maßnahmen und

▪ deren Ergebnisse, um tatsächliche oder potenzielle nachteilige 

Auswirkungen zu verhindern, zu mindern oder zu beheben

▪ Indikatoren, die für die oben genannten Offenlegungen relevant sind

▪ Informationen über immaterielle Vermögenswerte inkl.

▪ Intellektuelles, 

▪ Human-, 

▪ Soziales und 

▪ Beziehungs-Kapital

▪ Konkretisierung der Inhalte des 19a

▪ Struktur der Inhalte

▪ Environment, Social, Governance

→ ESRS (European Sustainability Reporting Standards)

▪ Einheitliches europäisches elektronisches Berichtsformat

→ ESEF (European Single Electronic Format)

Artikel 19a WAS soll offengelegt werden?

in Bezug auf 

Nachhaltigkeitsbelange

Artikel 19b WIE soll berichtet werden?

Artikel 19d WIE soll offengelegt werden?

CSRD
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ESG-Berichterstattung im Konzern-Lagebericht von Nicht-Finanzunternehmen:

Status Quo und Entwicklungen

CSRD

EFRAG 

veröffentlicht die 

Exposure Drafts 

der ESRS zur 

Konsultation

Verabschiedung der 

Entwürfe durch das 

EFRAG SR Board 

Die 

sektorübergreifenden

Kernstandards der 

ESRS sollen über 

einen delegierten Akt 

veröffentlicht werden

Die 

sektorspezifischen 

Standards sowie die 

KMU-Standards 

sollen über einen 

delegierten Akt 

veröffentlicht werden

29.04.22

15.11.22

Q2 23

Q2 24

Übermittlung der 

Entwürfe an die 

Europäische 

Kommission

22.11.22

Übergreifende Standards

(Cross Cutting Standards)

ESRS 1 ESRS 2

ALLGEMEINE PRINZIPIEN ALLGEMEINE ANGABEN, STRATEGIE, GOVERNANCE UND 

WESENTLICHKEITSANALYSE

Themenspezifische Standards

ENVIRONMENT SOCIAL GOVERNANCE

ESRS E1 ESRS S1 ESRS G1

KLIMAWANDEL EIGENE MITARBEITER UNTERNEHMENSFÜHRUNG, 

RISIKOMANAGEMENT UND INTERNE 

KONTROLLE

ESRS E2 ESRS S2

VERSCHMUTZUNG BESCHÄFTIGTE IN DER 

WERTSCHÖPFUNGSKETTE

ESRS E3 ESRS S3

WASSER- UND MEERESRESSOURCEN BETROFFENE 

BEVÖLKERUNGSGRUPPEN

ESRS E4 ESRS S4

BIODIVERSITÄT UND ÖKOSYSTEME VERBRAUCHER UND ENDNUTZER

ESRS E5

RESSOURCEN UND 

KREISLAUFWIRTSCHAFT
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EUROPEAN SUSTAINABILITY REPORTING STANDARDS (ESRS)
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ESG-Berichterstattung im Konzern-Lagebericht von Nicht-Finanzunternehmen:

Status Quo und Entwicklungen

STRUKTUR/ AUFBAU

▪ Inhaltsverzeichnis

▪ Zielsetzung

▪ Interaktion mit anderen ESRS

▪ Berichtsanforderungen (Disclosure 

Requirements, DR)

▪ Basis for preparation

▪ Governance

▪ Strategy

▪ Impact, risk and opportunity management

▪ Metrics and targets 

▪ Anhang A: Definitionen

▪ Anhang B: Anwendungsleitlinien (Application 

Requirements, AR)

Ziel: Unter Anwendung des Prinzip der 
doppelten Wesentlichkeit verständliche, 

relevante, repräsentative, überprüfbare und 

vergleichbare Angaben im 
Nachhaltigkeitsbericht zu schaffen

CSRD

FINALE ENTWÜRFE
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EUROPEAN SUSTAINABILITY REPORTING STANDARDS (ESRS)

DR E1-1: Übergangsplan zum Klimaschutz

DR E1-2:

DR E1-3:

Maßnahmen hinsichtlich Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel

Maßnahmenpläne und Ressourcen hinsichtlich Klimaschutz und Anpassung an 

den Klimawandel

DR E1-4:

DR E1-5: 

DR E1-6:

DR E1-7: 

DR E1-8: 

DR E1-9: 

Anstrengungen des Unternehmens bzgl. Klimaschutz und Anpassung an 

den Klimawandel

Energieverbrauch und -zusammensetzung

Scope-1, 2, 3 THG-Emissionen

Projekte zur THG-Minderung finanziert durch Kohlenstoffgutschriften

Internal Carbon Pricing

Mögliche finanzielle Auswirkung wesentlicher physischer Risiken, 

Übergangsrisiken, klimabedingter Chancen

ESRS E1 – Klimawandel: Die Offenlegungspflichten im Überblick

CSRD

FINALE ENTWÜRFE
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DOPPELTE WESENTLICHKEIT
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ESG-Berichterstattung im Konzern-Lagebericht von Nicht-Finanzunternehmen:

Status Quo und Entwicklungen

Auswirkungen auf 

Gesellschaft und Umwelt

UNTERNEHMEN MENSCH & UMWELT

Risiken und Chancen

UNTERNEHMEN MENSCH & UMWELT

Angaben zu Auswirkungen des Unternehmens auf:

▪ Umwelt

▪ Gesellschaft

Angaben zu Auswirkungen von Nachhaltigkeitsaspekten auf:

▪ Geschäftsverlauf

▪ Geschäftsergebnis

▪ Lage des Unternehmens

INSIDE-OUT
IMPACT MATERIALITY

OUTSIDE-IN
FINANCIAL MATERIALITY

ODER

ACHTUNG: Keine kumulative Anforderungen, d.h. Informationen sind auch dann wesentlich, wenn nur 

eine Perspektive erfüllt ist (Unterschied zu aktuellem Stand!)

CSRD
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FINALE ENTWÜRFE

*auf Basis der vorläufigen Ermittlung der EFRAG

EUROPEAN SUSTAINABILITY REPORTING STANDARDS (ESRS)
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ESG-Berichterstattung im Konzern-Lagebericht von Nicht-Finanzunternehmen:

Status Quo und Entwicklungen

FLUSSDIAGRAMM 
ZUR ABLEITUNG DER ANGABEN

ESRS 1 Textziffer 31

Berichtsanforderungen des 

▪ ESRS 2

▪ ESRS E1

▪ ESRS S1 6-8

▪ ESRS S1 1-9 (bei 

Unternehmen mit >250 MA)

▪ aus anderen EU-

Rechtsakten (definiert im 

ESRS 2 Anhang C)

→rd. 80 

Berichtsanforderungen 

(Disclosure Requirements; 

DR) mit rd. 400 

Datenpunkten* 

PFLICHT-

ANFORDERUNGEN

ESRS 1 Anhang D

→ vollständige Liste der 

Erleichterungen für die 

ersten 

Anwendungsjahre 

Beispiel: 

Qualitative Beschreibungen zu 

den Pflichtangaben im Hinblick 

auf  künftige finanzielle Effekte 

aus Umweltthemen (ESRS E1-

9) in den ersten drei 

Anwendungsjahren

ÜBERGANGS-

REGELUNGEN

CSRD

NEIN

NEIN

NEIN

1) DR in ESRS 2
oder

2) DR in ESRS E1

Konkretes Nachhaltigkeitsthema 

wesentlich?

1) POLICIES, ACTIONS AND TARGETS:

▪ Alle DR (inkl. der Datenpunkte)

des betreffenden Gegenstands sind 

zu erfüllen

▪ Wenn nicht möglich: DR gem. 

Kapitel 4.2 des ESRS 2

2) Anwendung der AR des ESRS 2 -

bezogenen auf den jeweiligen 

thematischen Standard

METRICS: DR wesentlich 

für das Unternehmen?

Individueller Datenpunkt 

wesentlich für die DR?

Keine Angabe

Ausnahme: 

siehe 

Pflichtangaben

Angabe der vom Datenpunkt 

benötigten Informationen 

durch das Unternehmen

Offenlegung aller DRs und 

Datenpunkte

JA

NEIN

JAJA

JA

JA

ESRS 1 Anhang E
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ESEF-BERICHTSFORMAT

Seite 26

▪ Geschäftsjahre beginnend ab 01.01.2020: Kapital-
/Personengesellschaften* als Inlandsemittenten 

(Erweiterung Angaben ab 01.01.2022)

▪ Erweiterung Berichtskreis analog CSRD-Anwenderkreis 

▪ Jahresfinanzberichte (im ESEF-Format) werden dem 
Bundesanzeiger übermittelt

Aktuell bereits: Kapital-/Personengesellschaften als 
Inlandsemittenten*

▪ Jahresabschluss + Lagebericht im XHTML-Format

▪ der IFRS Konzernabschluss muss mit vorgegebenen XBRL-Tags 

versehen werden

Künftig: Anwenderkreis CSRD

▪ Lagebericht im XHTML-Format

▪ Nachhaltigkeitsbericht und Angaben gem. Art. 8 EU Taxonomie 

mit XBRL-Tags 

▪ Aktuell: Emittenten, deren Wertpapiere an einem geregelten 
Markt in der EU notiert sind

▪ Künftig: Anwenderkreis der CSRD

▪ Aktuell: Abschlussprüfer (gem. IDW EPS 410); Sonstiger 

Sachverhalt im Bestätigungsvermerk (Künftig noch unklar)

▪ Zugänglichkeit

▪ Analyse

▪ Vergleichbarkeit

▪ Transparenz

WANN und WO ist zu berichten? WAS und WIE ist zu berichten?

WAS ist das Ziel?WER hat zu berichten und WER prüft?

CSRD

ESG-Berichterstattung im Konzern-Lagebericht von Nicht-Finanzunternehmen:

Status Quo und Entwicklungen

*Ausnahme: Gesellschaften i.S.d. §327a HGB

EUROPEAN SINGLE ELECTRONIC FORMAT
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EXTERNE PRÜFUNG

PRÜFUNGSPFLICHT

Seite 27
ESG-Berichterstattung im Konzern-Lagebericht von Nicht-Finanzunternehmen:

Status Quo und Entwicklungen

PRÜFUNGSPFLICHT PRÜFER PRÜFUNGSDURCHFÜHRUNG

▪ Bisher: formelle Prüfung der 
nichtfinanziellen Konzern-/Erklärung

▪ Zukünftig: inhaltliche Prüfung des 
Nachhaltigkeitsberichts

▪ Was?
− Übereinstimmung des Nachhaltigkeitsberichts 

mit den Anforderungen von CSRD und ESRS

− Einhaltung der Anforderungen an die
elektronische Berichterstattung (ESEF)

− Einhaltung der Angaben gemäß Art. 8 der 

Taxonomie-VO

▪ Wer?
− Abschlussprüfer*innen (AP)

− Wirtschaftsprüfer*innen (Nicht-AP)

− unabhängige Anbieter von 
Bestätigungsleistungen 

(Mitgliedstaatenwahlrecht) 

▪ Qualifikation

− Anforderungen an bereits bestellte  

Abschlussprüfer*innen: Sicherstellung der
notwendigen Kenntnisse

− Anforderungen an künftige 

Berufsträger*innen: Integration eines 
Eignungstests in die Zulassungsprüfung und 

mindestens 8 Monate praktische Erfahrung im 

Bereich Nachhaltigkeitsberichterstattung

▪ Regelwerk
− Bisher: ISAE 3000, PS 350, EPS 352

− Zukünftig: Standardsetzung durch die 

EU-Kommission (Entwicklung europäischer 
Prüfungsstandards; delegierte Rechtsakte)

▪ Bis 01.10.26: Erarbeitung PS 

(Prüfungsstandards) für begrenzte 
Sicherheit

▪ Bis 01.10.28: Erarbeitung PS für

hinreichende Sicherheit

▪ Wie?

− Interviews und Sichtung Unterlagen
− Systemprüfungen (insb. Datenerhebung), 

analytische Prüfungshandlungen und 

Einzelfallprüfungshandlungen
− Standortprüfungen (Energie-Kennzahlen, 

Arbeitssicherheitskennzahlen usw.)

▪ Berichterstattung

§

CSRD



EU-Taxonomie3.



DORNBACH GMBH

ÜBERBLICK
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II. TAXONOMIEKONFORMITÄT

3-Level Test:

1. Wesentlicher Beitrag zu einem Umweltziel

(Prüfung der Technischen Bewertungskriterien)

2. Do No Significant Harm (andere Umweltziele)

3. Minimum Social Safeguard Standards

Aktivität 1
I. TAXONOMIEFÄHIGKEIT

Erfassung durch die Taxonomie

UMWELTZIELE

Klimaschutz

Anpassung an den Klimawandel

Nachhaltige Nutzung & Schutz von Wasser

Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft

Prävention & Kontrolle der Umwelt-

verschmutzung

Schutz & Wiederherstellung Biodiversität 

& Ökosysteme

Aktivität 2

Aktivität 3

….

PRÜFUNG

P
R

Ü
F

U
N

G

GESCHÄFTSJAHR 2021

BERICHTSPFLICHTEN:
• Anteil taxonomiefähiger Umsatz je Umweltziel

• Anteil taxonomiefähiger CapEx je Umweltziel

• Anteil taxonomiefähiger OpEx je Umweltziel

• Weitere qualitative Angaben

GESCHÄFTSJAHR 2022

AKTIVITÄTEN DES UNTERNEHMENS

EU-Taxonomie
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AUFGABEN IM GESCHÄFTSJAHR 2022
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I. TAXONOMIEFÄHIGKEIT

Erfassung durch die Taxonomie

Aktivität 3.3.

Aktivität 3.2

Aktivität 3.6

Marktnahe Forschung, Entwicklung 

und Innovation

Herstellung von CO2-armen 

Verkehrstechnologien

Herstellung von Anlagen für die 

Erzeugung und Verwendung von 

Wasserstoff

Herstellung anderer CO2-armer 

Technologien

Aktivität 9.1.

II. TAXONOMIEKONFORMITÄT

3-Level Test:

1. Wesentlicher Beitrag (Prüfung der 

Technischen Bewertungskriterien)

2. Do No Significant Harm

3. Minimum Social Safeguard Standards

PRÜFUNG

CAPEX

OPEX

TAXONOMIEKONFORMER

UMSATZ

Klimaschutz

…im Hinblick auf das für diese    

Aktivitäten definierte UMWELTZIEL 

ERMITTLUNG

PRÜFUNG …der weiteren UMWELTZIELE 

Nachhaltige Nutzung & Schutz von Wasser

Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft

Prävention & Kontrolle der Umweltverschmutzung

Schutz & Wiederherstellung Biodiversität & Ökosystemen

EU-Taxonomie

Quelle (Wirtschaftsaktivitäten und Zahlenmaterial): Konzernlagebericht der Volkswagen AG 2021, abrufbar unter: https://geschaeftsbericht2021.volkswagenag.com/konzernlagebericht/eu-taxonomie/leistungsindikatoren.html

AM BEISPIEL VOLKSWAGEN
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AM BEISPIEL VOLKSWAGEN

Quelle (Wirtschaftsaktivitäten und Zahlenmaterial): Konzernlagebericht der Volkswagen AG 2021, abrufbar unter: https://geschaeftsbericht2021.volkswagenag.com/konzernlagebericht/eu-taxonomie/leistungsindikatoren.html

AUFGABEN IM GESCHÄFTSJAHR 2022
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ESG-Berichterstattung im Konzern-Lagebericht von Nicht-Finanzunternehmen:

Status Quo und Entwicklungen

EU-Taxonomie

für das Umweltziel Klimaschutz Mio. EUR % Mio. EUR %

A) TAXONOMIEFÄHIGE AKTIVITÄTEN 227.787 91 21.152 8

Aktivität 3.3 Herstellung von CO2-armen Verkehrstechnologien 225.380 90 21.147 8

Aktivität 3.2

Herstellung von Anlagen für die Erzeugung und Verwendung 

von Wasserstoff 5 0 5 0

Aktivität 3.6 Herstellung anderer CO2-armer Technologien 2.390 1

Aktivität 9.1 Marktnahe Forschung, Entwicklung und Innovation 13 0

B) NICHT TAXONOMIEFÄHIGE AKTIVITÄTEN 22.413 9

A+B) GESAMT 250.200 100

UMSATZERLÖSE
TAXONOMIEKONFORME 

UMSATZERLÖSE
TAXONOMIEBEURTEILUNG (UMSATZERLÖSE)
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FÜR DAS UMWELTZIEL KLIMASCHUTZ

Quelle der Technischen Bewertungskriterien: Delegierte Verordnung (EU) 2021/2139 vom 4. Juni 2021, S. 132.

PRÜFUNG DER TAXONOMIEKONFORMITÄT

Seite 32
ESG-Berichterstattung im Konzern-Lagebericht von Nicht-Finanzunternehmen:

Status Quo und Entwicklungen

II. TAXONOMIEKONFORMITÄT

3-Level Test:

1. Wesentlicher Beitrag (Prüfung der 

Technischen Bewertungskriterien)

2. Do No Significant Harm

3. Minimum Social Safeguard Standards

Beispiel: Aktivität 7.7. Erwerb von und Eigentum an Gebäuden (Umweltziel Klimaschutz)

Anpassung an den Klimawandel

Klimaschutz

bereits veröffentlicht 

Delegierte Verordnung (EU) 2021/2139 

vom 4. Juni 2021

Veröffentlichungsstand analog zu den 

Technischen Bewertungskriterien

Delegierte Verordnung (EU) 2021/2139 

vom 4. Juni 2021

Veröffentlichung für die weiteren Umweltziele: 

frühestens erwartet Q3 2022

EU-Taxonomie
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FÜR DAS UMWELTZIEL KLIMASCHUTZ

Quelle der Technischen Bewertungskriterien: Delegierte Verordnung (EU) 2021/2139 vom 4. Juni 2021, S. 132.

PRÜFUNG DER TAXONOMIEKONFORMITÄT
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ESG-Berichterstattung im Konzern-Lagebericht von Nicht-Finanzunternehmen:

Status Quo und Entwicklungen

II. TAXONOMIEKONFORMITÄT

3-Level Test:

1. Wesentlicher Beitrag (Prüfung der 

Technischen Bewertungskriterien)

2. Do No Significant Harm

3. Minimum Social Safeguard Standards

Anpassung an den Klimawandel

Klimaschutz

bereits veröffentlicht 

Delegierte Verordnung (EU) 2021/2139 

vom 4. Juni 2021

Veröffentlichungsstand analog zu den 

Technischen Bewertungskriterien

Delegierte Verordnung (EU) 2021/2139 

vom 4. Juni 2021

Veröffentlichung für die weiteren Umweltziele: 

frühestens erwartet Q3 2022

EU-Taxonomie

→Aktivität 7.1. Neubau (Umweltziel Klimaschutz) GEG

OIB Richtlinie 6

NICHT-EU-LÄNDER?
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FÜR DAS UMWELTZIEL KLIMASCHUTZ

PRÜFUNG DER TAXONOMIEKONFORMITÄT

Seite 34
ESG-Berichterstattung im Konzern-Lagebericht von Nicht-Finanzunternehmen:

Status Quo und Entwicklungen

II. TAXONOMIEKONFORMITÄT

3-Level Test:

1. Wesentlicher Beitrag (Prüfung der 

Technischen Bewertungskriterien)

2. Do No Significant Harm

3. Minimum Social Safeguard Standards

Anpassung an den Klimawandel

Klimaschutz

bereits veröffentlicht 

Delegierte Verordnung (EU) 2021/2139 

vom 4. Juni 2021

Veröffentlichungsstand analog zu den 

Technischen Bewertungskriterien

Delegierte Verordnung (EU) 2021/2139 

vom 4. Juni 2021

Veröffentlichung für die weiteren Umweltziele: 

frühestens erwartet Q3 2022

EU-Taxonomie
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FÜR DAS UMWELTZIEL KLIMASCHUTZ

PRÜFUNG DER TAXONOMIEKONFORMITÄT
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ESG-Berichterstattung im Konzern-Lagebericht von Nicht-Finanzunternehmen:

Status Quo und Entwicklungen

II. TAXONOMIEKONFORMITÄT

3-Level Test:

1. Wesentlicher Beitrag (Prüfung der 

Technischen Bewertungskriterien)

2. Do No Significant Harm

3. Minimum Social Safeguard Standards

Anpassung an den Klimawandel

Klimaschutz

bereits veröffentlicht 

Delegierte Verordnung (EU) 2021/2139 

vom 4. Juni 2021

Veröffentlichung für die weiteren Umweltziele: 

frühestens erwartet Q3 2022

Veröffentlichungsstand analog zu den 

Technischen Bewertungskriterien

Delegierte Verordnung (EU) 2021/2139 

vom 4. Juni 2021

Quelle der Do No Signifikant Harm Kriterien: Delegierte Verordnung (EU) 2021/2139 vom 4. Juni 2021, S. 132.

EU-Taxonomie

Beispiel: Aktivität 7.7. Erwerb von und Eigentum an Gebäuden (Umweltziel Klimaschutz)
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FÜR DAS UMWELTZIEL KLIMASCHUTZ

PRÜFUNG DER TAXONOMIEKONFORMITÄT
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ESG-Berichterstattung im Konzern-Lagebericht von Nicht-Finanzunternehmen:

Status Quo und Entwicklungen

II. TAXONOMIEKONFORMITÄT

3-Level Test:

1. Wesentlicher Beitrag (Prüfung der 

Technischen Bewertungskriterien)

2. Do No Significant Harm

3. Minimum Social Safeguard Standards

Anpassung an den Klimawandel

Klimaschutz

bereits veröffentlicht 

Delegierte Verordnung (EU) 2021/2139 

vom 4. Juni 2021

Veröffentlichung für die weiteren Umweltziele: 

frühestens erwartet Q3 2022

Veröffentlichungsstand analog zu den 

Technischen Bewertungskriterien

Delegierte Verordnung (EU) 2021/2139 

vom 4. Juni 2021

Quelle der Definition der Mindestschutzanforderungen: Delegierte Verordnung (EU) 2020/852 vom 18. Juni 2020, Art. 18, Abs. 1.

EU-Taxonomie

Beispiel: Aktivität 7.7. Erwerb von und Eigentum an Gebäuden (Umweltziel Klimaschutz)
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Weitere Literatur: Berichterstattung nach Art. 8 der EU-Taxonomie-Verordnung Teil 1: Hintergrund, Grundbegriffe und ausgewählte Anwendungsfragen bei Nicht-Finanzunternehmen für das Geschäftsjahr 2021 (KoR Heft 4 

2022, S. 180-185, Lorson, P.C./Metz, C./Simon, C.S.); Teil 2: Ausgewählte Anwendungsfragen bei Nicht-Finanzunternehmen für die Geschäftsjahre 2022 ff. (KoR Heft 5 2022, S. 200-227, Lorson, P.C./Metz, C./Simon, C.S.)

ANWENDUNGSZEIPUNKT UND AKTUELLER STAND

Seite 37

Unternehmen die 

bereits eine NFE 

erstellen

EU-Taxonomie

Große 

haftungsbeschränkte 

Unternehmen

Kapitalmarktorientierte 

KMUs

GJ 2021 GJ 2028GJ 2026GJ 2025

2021: 

Taxonomiefähigkeit

Umweltziel 1-2

2022: 

Taxonomiekonformität

Umweltziel 1-2

Drittstaatenregelungen

ESG-Berichterstattung im Konzern-Lagebericht von Nicht-Finanzunternehmen:

Status Quo und Entwicklungen



Ausblick4.
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FÜR NICHT-FINANZUNTERNEHMEN

REGULATORISCHER ÜBERBLICK
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ESG-Berichterstattung im Konzern-Lagebericht von Nicht-Finanzunternehmen:

Status Quo und Entwicklungen

LkSG
Lieferkettensorgfalts-

pflichtengesetz

Anvisierte 

Ausweitung 

GLOBAL

IFRS SDS
International Sustainability 

Disclosure Standards 
CSDD

Corporate Sustainability

Due Diligence Directive

EU-Taxonomie ESEF 
European Single 

Electronic Format

CSRD
CORPORATE SUSTAINABILITY 

REPORTING DIRECTIVE

→als grundlegendes Update der 

bisherigen NFRD

ESRS
European Sustainability 

Reporting Standards

DEUTSCHLAND

Internationales 

Pendant (nicht 

verpflichtend)

EUROPA

Deutsches 

Pendant

Ausblick
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STANDARDISIERUNG DER NACHHALTIGKEITSBERICHTERSTATTUNG

UNTERSCHIEDLICHE AKTEURE - EIN ZIEL:

Seite 40
ESG-Berichterstattung im Konzern-Lagebericht von Nicht-Finanzunternehmen:

Status Quo und Entwicklungen

Im Rahmen der Corporate Sustainability

Reporting Directive (CSRD):
Gründung eins International Sustainability 

Standards Board (ISSB) unter dem Dach 

der IFRS Foundation

EFRAG
(EUROPA)

ISSB
(GLOBAL)

European Sustainability 

Disclosure Standards (ESRS)

IFRS Sustainability Disclosure 

Standards (IFRS S)

Erarbeitung von europäischen 

Nachhaltigkeitsberichtsstandards 
Entwicklung von globalen Standards für 

Nachhaltigkeitsberichterstattung im Sinne 

einer Global Baseline 

Ausblick

SEC
(AMERIKA)

Climate-related Disclosure 

Framework

Klimabezogene Angabepflichten und 

Metriken (z.B. zu Klimarisiken; 

Treibhausgasemissionen und 

Kompensationsmaßnahmen)

"The Enhancement and Standardization 

of Climate-Related Disclosures for 

Investors-Release Nos. 33-11042, 34-

94478"
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LIEFERKETTENSORGFALTSPFLICHTENGESETZ (LkSG)

Seite 41

▪ Geschäftsjahre beginnend 

ab 01.01.2023 bzw. 

ab 01.01.2024

▪ Gesonderter Bericht auf der Internetseite 

4 Monate nach Geschäftsjahresende, 

für 7 Jahre kostenfrei zugänglich

▪ Menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken oder 
Verletzungen einer Sorgfaltspflicht

Strategie und Verankerung
Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen

Feststellung von Verletzungen und Abhilfemaßnahmen

Beschwerdeverfahren
Bewertung des Risikomanagementsystems

▪ Der Bericht generiert sich aus den Antworten eines strukturierten 

Fragebogens. Der Fragebogen enthält offene und geschlossene 

Fragen sowie Mehrfachauswahlmöglichkeiten (Multiple Choice). 

▪ Unternehmen mit Sitz oder einer Zweigniederlassung gem. 
§ 13d HGB in Deutschland mit i.d.R. 

> 3.000 AN (in 2023)
> 1.000 AN (ab 2024)

▪ BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle)

Bemühenspflicht von Unternehmen in Bezug auf ihre 
menschenrechtliche und umweltbezogene Verantwortung und 

Sorgfaltspflicht in ihren Lieferketten (Fokus unmittelbare Zulieferer)

Grundsatzerklärung zur Menschenrechtsstrategie und 

Internes Beschwerdeverfahren

Internes Kontroll-, Risiko- und Compliance Management-
system

WANN und WO ist zu berichten? WAS und WIE ist zu berichten?

WAS ist das Ziel?WER hat zu berichten und WER prüft?

Ausblick

ESG-Berichterstattung im Konzern-Lagebericht von Nicht-Finanzunternehmen:

Status Quo und Entwicklungen
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DEUTSCHER CORPORATE GOVERNANCE KODEX (DCGK 2022)

Seite 42

▪ Geschäftsjahre beginnend 

ab 01.01.2022

▪ Gesonderter Bericht (§ 289f HGB)

im Lagebericht als Teil der Entsprechenserklärung 

(Pflichtanwender) 

bzw. dauerhaft auf Internetseite (§ 161 AktG)
Internetseite (Ausnahme für Kapitalgesellschaften, 

die von Lageberichterstellung befreit sind)

▪ Bestandteile: Leitung im Unternehmensinteresse (Leitbild des 
Ehrbaren Kaufmanns) und Überwachung; Besetzung des 

Vorstands (V); Zusammensetzung des Aufsichtsrats (AR); 

Arbeitsweise des AR, Interessenskonflikte; Vergütung von V&AR

▪ Neu, u.a.

Fokus auf wirtschaftliche, ökologische und soziale Ziele

V erklärt Wirksamkeit von IKS/RMS/CMS/IR

Kompetenzprofil des AR (u.a. Nachhaltigkeitsexpertise)
▪ Prüfungsausschuss ist zu bilden und kompetent in 

Bezug auf  Rechnungslegung und Abschlussprüfung 

(inkl. Nachhaltigkeitsberichterstattung) zu besetzen

▪ Börsennotierte Gesellschaften (§ 161 AktG) bzw. 
kapitalmarktorientierte AG (§ 289f Abs. 1 HGB) und 

kapitalmarktorientierte KGaA (§ 289f Abs. 3 HGB) sowie 

andere Kapitalgesellschaften (§ 289f Abs. 4 HGB)

▪ Abschlussprüfer

▪ Transparenz über das duale Corporate Governance Systems

▪ Ganzheitliche Betrachtung der Risikolage von Unternehmen 

(überwacht durch Aufsichtsrat und Prüfungsausschuss)

Internes Risikomanagement- und Kontrollsystem 

Inklusive Compliance 

Inkl. Nachhaltigkeit

Interne Revision

WANN und WO ist zu berichten? WAS und WIE ist zu berichten?

WAS ist das Ziel?WER hat zu berichten und WER prüft?

Ausblick

ESG-Berichterstattung im Konzern-Lagebericht von Nicht-Finanzunternehmen:

Status Quo und Entwicklungen
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www.dornbach.de

Aktuelle Pressemeldungen sowie redaktionelle Veröffentlichungen 

aus allen Bereichen finden Sie auf unserer Homepage

sowie auch in den sozialen Netzwerken

Besuchen Sie uns!

HIER ERFAHREN SIE MEHR ÜBER UNS!

http://www.dornbach.de/
https://www.facebook.com/dornbach.de/
https://www.youtube.com/channel/UC4KLEKjEypCpslr3XftsmEg
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQEOqR-xWeV3QAAAAX5N9TaY_DkH4CMTbAf0Qs-2FhuXK5qI40s3fygCRPqYPJhUXkcFjY9XXh5xQxRs1_9olLSnPsmPsTOKQIuGx2T7D64RNcZkio6jwsiTl-K9nfRWQCiohDk=&originalReferer=https://www.dornbach.de/&sessionRedirect=https://www.linkedin.com/company/dornbach
https://www.xing.com/pages/dornbachgmbh
https://www.instagram.com/dornbach.karriere/
https://www.dornbach.de/de/newsletter-international.html
https://twitter.com/dornbach_gruppe



